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die Geſundheit, die Sittlichkeit, die religiöſe Ueberzeugung der niederen
Volksclaſſe die Ausbeutung und die alle ranken außeracht
laſſende Habſucht der Arbeitgeber mn Schutz enommen, dann d
ſich die Socialdemokratie nicht entwickeln können.

Ami ſich nun aber auf dieſen Grundlagen die chriſtliche Ge⸗
ſellſchaftsordnung erhebe, dazu muſs die menſchliche Geſellſchaft wieder
mit chriſtlichen edanken und Anſchauungen durchdrungen werden,
dazu muſs dieſe chriſtliche Weltanſchauung von Gott, dem Schöpfer
und letzten Endziel der Welt, von der Ewigkeit und dem Lohn der
Menſchen Im Jenſeits, von der Exiſtenz eines natürlichen Sitten⸗
geſetzes und natürlicher E  L, bei ohen und Niedrigen, bei Ge⸗
lehrten und Ungelehrten wieder Aufnahme nden Gegenwärtig iſt
die chriſtliche Weltanſchauung In manchen Kreiſen, namentlich der
ſogenannten Gebildeten und Gelehrten, noch geächtet. Die Lenker
der Staaten uldigen zUum größten Theile noch den Grundſätzen des
ökonomiſchen Liberalismus, die Meiſten mit Bewuſstſein, andere
unbewuſst, da ſie In dieſen deen groß geworden ſind Was iſt da

Un Gar nichts anderes, als mit Muth und Gottvertrauen
weiter arbeiten. war auch nur ein leines Häuflein Iſraeliten,
das Uunter V

Iñ

oſue die ericho belagerte. Sie erhielten die
Weiſung in die oſaunen und Trompeten toßend mehrmals Im Tage

die zu ziehen Endlich elen durch Gottes Allmacht nieder⸗
geworfen die Mauern ein, und Jericho muſste ſich ergeben. Der
Liberalismus ſchein auch eute noch eine und uneinnehmbare
Burg ſein. ſage der Liberalismus; denn die Socialdemokratie
kommt Im Vergleich 3u ihm viel weniger In Betracht ſt der Libera—
lismus einmal efallen, dann kann ſich die Socialdemokratie nicht
einmal ein V  ahrzehnt mehr halten. Die atholiſche 1 hat dem
Liberalismus gegenüber gar keine anderen 0  en als die Wahrheit.
Fe nachdrucksvoller die Wahrheit geltend gemacht wird und wie
Jericho⸗Poſaunen ertönt, 12 mehr ſich an der Erſtürmung der Urg
des Liberalismu betheiligen, umſo eher muſs ſie ſich ergeben, umſo
chneller und umſo gründlicher wird die Heilung unſerer ſocialen
Verhältniſſe ſein und die Löſung der ſocialen rage erfolgen.

eber Legitimation unehelicher Binder Itand⸗
punkte der Matrikenführung.

Von Ritter Weismayr, Hofrath Q.

Nach den Marginalien den Paragraphe 160 bis 162 des
allg bürgerl Geſetzbuches gibt eS nach öſterreichiſchem Rechte drei
Tten der Legitimation unehelicher Kinder, und zwar a) dur
Hebung des ehinderniſſes der chuldloſe Unwiſſenheit der Ehe⸗
gatten (8 160), durch nachfolgende Ehe 161), c) durch Be⸗
günſtigung des Landesfürſten ( 162)
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Im Falle a) liegt keine eigentliche Legitimation vor,keine Giltigmachung, keine Umwandlung eines bloß factiſchenVerhältniſſes In eln rechtliches Erfolgt nämlich die Con⸗
valescenz der früheren Scheinehe, o TI hinſichtlich der daraus
entſproſſenen Kinder keine Veränderung ein; ſie leiben ehelichnach Wie vor Auch enn das beſtandene Ehehindernis nicht ge⸗oben wird, die Ehe daher ungiltig leibt, ſind die einer ſolchenVerbindung entſtammenden Kinder nach orſchri des Geſetzes(§ 160 G.⸗B als ehelich anzuſehen, jedoch nur dann, wenn
wenigſtens einem der Eltern die ſchuldloſe Unwiſſenheit des
Ehehin derniſſes zuſtatten Imm (Putativ⸗Ehe). Das E be⸗
läſst ſolchen Kindern, die Ehe mag aus was immer für einem
Grunde ungiltig geweſen ſein,/ die Eigenſchaft der Ehelich⸗eit und chließt ſie nur von der Erlangung desjenigen Vermögensaus, welches durch Familien⸗Anordnungen der ehelichen Abſtammungbeſonders vorbehalten iſt Auch in Rückſicht der geſetzlichen rbfolgegenießen die Abſtämmlinge aus einer Putativ⸗Ehe die 8  E ehe⸗lich Kinder.

Da alſo Im Falle a) eine Legitimation trieto nichteintritt, ſo en  E für die Matrikenführung auch kein Anla zueiner Eintragung in das Geburtsbuch.
Legitimation durch die nachfolgende Ehe Hier erꝰ

olg eine 11  1  E Aenderung des Status der vor der Ehe 2bornen Kinder, ein Aet der Giltigmachung, der In den Matriken
zUum Ausdruck gebracht werden

Nach dem Geſetze 6 261 N das außer der Eheind durch die ſeiner Geburt nachfolgende Verehelichungeiner Erzeuger In deren Familie ein, ird alſo ſchon durch das
Factum der giltig eingegangenen Ehe ſeiner Eltern ehelichund aller E der ehelichen Kinder theilhaftig.Bei dieſem Legitimationsfalle handelt eS ſich einzig und allein

den Beweis, daſs da ind von ehen jenen Eltern abſtamme,die ſich nach ſeiner Geburt geehelicht haben Dieſer Beweis kann
auf verſchiedene Weiſe erbracht werden, ſei Es, daſs die Eltern ſedie Abſtammung rechtsgiltig anerkennen, ſei Es, aſs auf nlangender Mutter die Einfchreibung des väterlichen Namens u dasGeburtsbuch Unter der vom Geſetze? aufgeſtellten Vorausſetzung EL;folgt war, oder daſ chon ein gerichtlicher ru ber einePaternitätsklage vorliegt

Kaiſerliche Verordnung Juni 1858, R

G.⸗Bl. Nr 2 161des allg bürg. Geſetzbuches lautet
durch die nachfolgende Ehe ihrer Elt

Kinder, außer der Ehe geboren und
ſowie ihre Nachkommenſchaft CeL die ehelich Er  3  eugten gerechnet, nur önnen ſie

Ern m die Familie eingetreten In werden,
den in einer inzwiſchen beſtandenen Ehe erzeugten ehelichen Kindern die EigenſchaErſtgeburt andere ereits erworbene Rechte nicht ſtreitig machen164
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Da zu dieſer Art der Legitimation nichts anderes, als die

nachträglich erfolgte Verehelichung der rzeuger erforderlich iſt,
I dieſelbe auch ein, wenn die Utter oder der Ater des außer⸗
ehelich gebornen Kindes inzwiſchen anderweit verehelicht geweſen
daren und aus einer ſolchen Ehe Kinder vorhanden ſein ſollten

Aus eben dem angeführten Grunde ergibt ſich aber auch, daſs
die leg DeL subsequens matrimonium na dem ode des
einen oder anderen Elterntheiles oder ſe nach dem eben beider
Eltern geltend gemacht werden könne. Im Hinblick auf die kaiſer⸗
liche Verordnung vom Juni 1858, R.⸗G.⸗Bl Nr 92, wären
ſelbſt die Im Ehebruch erzeugten Kinder von der Legitimation Der
subsequens matrimonium nicht ausgeſchloſſen.

Wie QAus dem obeitierten 161 erhellt, wird aber die Wirkung
dieſer Legitimation nicht auf den Zeitpunkt der Geburt des Kindes
zurückbezogen, ſie vielmehr erſt mit dem Zeitpunkte der ſie be⸗
gründenden Thatſache, nämlich mit der Verehelichung der Eltern
ein; erſt mit dieſem Zeitpunkte wird das außereheli geborene Kind
ein e der Familie ſeiner rzeu er.“

Nach obigem 161 wird aber nicht bloß dieſes Kind, ſondern
auch eine (eheliche) enſ „=  4 legitimiert.

Die rage, ob die Legitimation dieſer Nachkommenſcha ſelb⸗
ſtändig, auch dann Tfolge, zur Zeit der Verehelichung
der Großeltern deren außerehlich geborner Sohn nicht mehr
Leben geweſen wäre, hat ſchon lebhaften juriſtiſchen Erörterungen
Anla gegeben. Eine vor der Wirkſamkeit des bürgerlichen Geſetz⸗
12 erlaſſene Norm 2) ſpricht ſich ahin Aus : Erfolgt die Ver⸗
ehelichung der Eltern na dem ode des Kindes, ſo werden
deſſen Nachkommen dadurch nicht legitimiert. 1es ſchiene darum
einleuchtend, weil derjenige, der eln echt erwerben nicht mehr
In der Lage iſt, das nicht erworbene Recht auch nicht auf eine
Nachkommen übertragen kann. Andere bekennen ſich hinwider zur
Anſicht durch das ſpätere bürgerliche eſe (1811) ſei
jene Normativbeſtimmung als aufgehoben zu betrachten:
denn könne dem Geſetzgeber nicht zumuthen, daſs ETL
Selbſtverſtändliches und darum Ueberflüſſiges in das
Geſetz aufnehmen wo  Li ſelbſtverſtändlich ſei * aber, daſs
mit dem Kinde auch deſſen eheliche Nachkommen legitimiert werden,
wenn demnach 161 ausdrücklich auch von der Legitimation der
Nachkommenſchaft Preche, ſo müſſe dieſe wohl auch für ſich
allein legitimiert werden können.

Es handelt ſich nunmehr die rage der Feſtſtellung der
durch die nachfolgende Ehe eingetretenen Legitimation Im Wege der
Matriken Wer hat die Eintragung vorzunehmen, auf weſſen Ver⸗
anlaſſung und In welcher Form hat ſie erfolgen?

Erlaſs des Miniſteriums des 9  nnern vom Febr 1871, 299
2 Pat 22 Februar 1791 Nr. 11 nſt

Geſ

Samml.
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EeLr  a hat die Führung der Matriken mit dem Patente

bom Februar 1784⁷ den eelſorgern übertragen; dieſeerſcheinen daher In Ausübung des ihnen anvertrauten Amtes als
ſtaatliche Functionäre Unter Aufſicht der politiſchen Be
hörden,; welchen die Ingerenz bei Prüfung der Eintragungen und
die Einfluſsnahme auf die Rectificierung derſelben gewahrt hleibt.

Durch das bezogene Patent und die darauf baſierte, mit Hofkanzlei-Decret vom 21 October 18¹3, erlaſſene, nocheute in 1 ſtehende Inſtructio 47 8. auch In den wieder⸗
erworbenen Theilen von ich (im Salzburger⸗ Inn⸗und Hausruckkreiſe) ſeit Mai 1819 eingeführt wurde,?) werden
die politiſchen Obrigkeiten angewieſen, den Seelſorgern hiebeidie prompteſte ſiſtenz zu leiſten, die genaueſte rhebungder Thatſachen pflegen und die Reſultate die Führer der
Geburtsbücher mitzutheilen

Schon hieraus wird klar, daſs der Führer der Matriken nachGeſtalt der Fälle auf eine Action der politiſchen Behörde aAn⸗
gewieſen iſt

Am einfachſten wickelt ſich reilich die Sache ab, Wenn die
Parteien vor dem Seelſorger, der die Geburtsmatrik, m welcherdas uneheliche ind eingetragen iſt, zu führen hat, perſönlicherſcheinen. In dieſem Falle kann der Mann In Gegenwart der
Identitäts⸗Zeugen die Erklärung zu rotoko geben, daſs ETL das
fragliche ind mit ſeiner nunmehrigen laut beigebrachten Trauungs⸗cheines ihm ehelich verhundenen Gattin vor der Ehe Tzeugt habeGibht ohin die Ehefrau die correſpondierende Erklärung ab und
vermögen die Zeugen die dentität der In ede ſtehenden Perſonen
zu beſtätigen, ſo der ſofortigen Durchführung des Legitimations⸗Actes Im Taufbuche ni Im Ede.

Die Erklärung der Identitäts⸗Zeugen iſt dann wichtiger,enn der Name des außerehelichen Vaters in das Taufbuch nichteingetragen worden war, oder der
ge  1 verzeichnet Name der Utter dort als F„An⸗

Es verordnet nämlich eine Im Nachhange zu obiger Inſtructionerlaſſene Norm 5) den Führern der Geburtsbücher, daſs ſie In
Fällen, in welchen ern Kind al uneheli geboren ausdrücklichangegeben, die Eintragung des Namens des außerehelichen Vatersaber ni verlangt wird, die Erforſchung des wahren Namens

EL Kindesmutter Unterlaſſen und deren angegebenen Namenmit dem Beiſatze: angebli In das Geburtsbuch einzutragenhaben, da, wie errend beigeſetzt wird, das Geſetz nicht gewillt iſt,verunglückten Perſonen Mütter außer der Ehe gewordenſind, das Geheimnis ihres wahren Namens zu entreißen.
Joſefin. Geſ VI. Seite 574 2) Hofkanzlei⸗Decret vom März1819 Deeret der beröſterreichiſchen Regierung vom April 1819, 6396Hofkanzlei⸗Decret om Januar 1814 an alle Länderſtellen.
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Wie aber, enn die Sache nicht ſo einfach, wie im obigen

Falle, iegt, die Eltern alſo nicht erſönli vor dem zuſtändigen
Seelſorger erſcheinen können?

ETL vom Miniſterium des Innern Iim Einvernehmen mit
dem Cultusminiſterium erlaſſenen Verordnung vom November
1884, 12360, hat dann, Enn die arteien nicht In der
Lage ſind, die zur Anmerkung der Legitimation PeI Subsequens
matrimonium erforderlichen Erklärungen vor dem das Geburts⸗
buch führenden Seelſorger perſönlich abzugeben, die Ingerenz
der politiſchen EeS einzutreten.

Das mit dem Taufſcheine des Kindes und dem rauungs⸗
cheine der Eltern belegte Geſuch iſt dann bei der Statthalterei
unmittelbar oder im Wege der Bezirkshauptmannſchaft, In
Städten mit eigenem Statute bei dem Communalamte einzu⸗
reichen.

Die Gerichte, den Fall eines Rechtsſtreites ausgenommen,
haben niemals eine Competenz bei Legitimationen DeL SUb-
Sequens matrimonium.?)

Was die Form anlangt, In welcher eine Legitimation
Iim Taufbuche erſichtlich gemacht werden ſoll, ſo ergibt ſich dieſelbe
aus dem we der Eintragung von ſe darf In einem ſolchen
Falle der Name des Kindes im aufbuche nicht geändert werden
die Anmerkung erfolgt dadurch, daſs im Geburtsbuche der Name
des Vaters, wenn dies nicht ſchon früher geſchehen 2 eingetragen
und Abet emerkt wird, daſs ſich die Eltern laut Trauungsſcheines
vom verehelicht Aben Der rauſchein In Verbindung
mit dem aufſcheine beurkundet 0  — die Legitimität ſolcher Kinder
als ehelich erzeugter und eS kann allen Unzukömmlichkeiten nuLr da⸗
durch abgeholfen werden, wenn eines aufſf

eines (wört⸗
er Extract aus dem Taufbuche) ein aufzeugnis ausgeſtellt
und in demſelben die Zeit der Geburt des ehelichen Kindes ohne
die Bemerkung, ob eS ehelich oder uneheli geboren wurde, QAus⸗
geſtellt würde.“)

Es wurde chon früher geſagt, daſs mit der Legitimation des
Kindes zugleich auch die Legitimation der ommenſchaft
desſelben erfolge Diesfalls hat jedoch eine Erſichtlichmachung In
dem bezüglichen aufbuche zu entfallen. Die Anmerkung der Dei
Subsequens matrimonium erfolgten Legitimation hat nämlich keinen
anderen Zweck, als die Ehelichkeit des Im Geburtsbuche als Un-·

ehelich eingetragenen Kindes conſtatieren. Jene Descendenten,
die infolge threr ehelichen Abſtammung von dem legitimierten unde
mit dieſem In die Familie threr Großeltern eintreten und dadurch

Abgedruckt im Linzer Diöceſanblatte Jahrg. 1885, W Juſtiz⸗
miniſterial⸗Erlaſs anuar 1855, 3 821 ofkanzlei⸗Decret vom

Juli 1834, . Miniſterial⸗Erlaſs vom ODetober 1851, 075,
und Erlaſs des Miniſteriums des Innern vom September 1868, 3649
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die gleichen E mit den anderen ehelichen Abſtämmlingen EL;
werben, erſcheinen Im Taufbuche hnehin als eheliche eingetragen,
eS bedarf alſo uin dieſer Richtung keiner weiteren Erſichtlich
machung; die Conſtatierung aber, daſs jene Descendenten durch die
Legitimation ihres Erzeugers neue E rlangt aben, iſt kein
Gegenſtand einer Geburtsmatrik.

Wenn die legitimatio Der subsequens matrimonium
nicht möglich iſt, weil etwa die uneheliche Mutter nicht mehr unter

Lebenden weilt oder der außereheliche Vater mit einer anderen
Frauensperſon die heliche Verbindung eingieng; wenn andererſeits
auch die Annahme Qan Kindesſta nicht platzgreift, weil Uun⸗-
eheliche Kinder von thren Eltern nicht adoptiert werden können,)
E zeigt dennoch das Geſetz einen Weg, für das außer der Ehe ge⸗
borne Kind die 2 der ehelichen Geburt erlangen zu können:
dieſer Weg iſt die Legitimation durch Begünſtigung des
Landesfürſten, die Legitimation DeT reseriptum DTin-
C1piS 162 G.⸗

Nach dem Geſetze önnen nur die Eltern eine
Begünſtigung anſuchen und ird das Einſchreiten, falls die Ueber⸗
ng threr Standesvorzüge angeſtrebt wird, vornehmlich Sache
des Vaters ſein, weil die Ehefrau, we durch die Verehelichung
in die Familie des Gatten eintritt und deſſen Standesvorzüge Er;
wir der ihr etwa früher zugekommenen Standesvorrechte verluſtig
geht 92 G.⸗B Da das Geſetz Unter dem Namen Eltern
alle Verwandten der aufſteigenden Linie begreift ( 42 des G.⸗B.),
ſo iſt S wohl nicht zweifelhaft, daſs dieſe Legitimation auch von
den Großeltern angeſucht werden könne.

Während ſich die Legitimation durch nachfolgende Ehe IPSA
lege vollzieht und von der Zuſtimmung des legitimierenden oder
anderer Intereſſenten unabhängig iſt, hat die Legitimation Pel 16E—

Scriptum principis zul Vorausſetzung, daſs das Anſuchen Im Ein
verſtändniſſe mit dem zu legitimierenden und falls nicht 8U1
juris wäre, Im Einverſtändniſſe ſeiner geſetzlichen Vertretung
erfolge Sucht der legitimierende ater allein und wäre ETL un
verheiratet, ſo muſs eine ordnungsgemäße eſcheinigung ſeine
ledigen Standes beigebracht werden; andernfalls bedarf 8 der
Zuſtimmung der Ehefrau und deren Eltern, des für die
ehelichen Kinder zu beſtellenden urators, owie der eventuellen

Hofdeeret vom Januar 1816, Nr 1206 uſt.⸗Geſ

Samml.— 162 des bürgerlichen Geſetzbuches lautet Die uneheliche Geburt kann einem
inde ſeiner bürgerlichen Achtung un ſeinem Fortkommen keinen Abbruch

thun. Zu dieſem ude bedarf 8 einer beſonderen Begünſtigung des Landes—
fürſten, wodurch das Kind als ein eheliches Tklärt ird Nur die Eltern können
um olche auſuchen, wenn ſie das Kind gleich einem ehelichen der Standesvorzügeoder des Re tes an dem frei vererblichen Vermögen theilhaft machen vollen
InW auf die übrigen Familienglieder hat dieſe Begünſtigung keine Wirkung.
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Notherben überhaupt letzteres darum, weil, wenn auch nach

162 G.⸗ dieſe Legitimation auf die übrigen Familienglieder
keine Wirkung hat, zwiſchen dieſen alſo und den Legitimierten kein
eheliches Verwandtſchaſtsverhältnis entſteht, hienach auch die geſetz
liche Erbfolge nicht In rage kommen kann, dennoch wenigſtens
indirecte eine Beeinfluſſung der Intereſſen dieſer Familienglieder
nſoferne ſtattfindet, als durch das Vorhandenſein des Legitimierten
eine Beſeitigung oder doch Beſchränkung des Inteſtat⸗Erbrechtes
dieſer Familienglieder eintreten kann. 753 G.⸗B

Vorausſetzung dieſer Legitimation iſt auch, daſs der zu Legiti
mierende die öſterreichiſche Staatsbürgerſchaft erworben habe

Bei der legitimatio PeLl Tescriptum principis Oomm nicht
den politiſchen ehörden, ondern den Gerichten eine In⸗
gerenz zu

eber den Vorgang hiebei beſtehen eigene geſetzliche Vorſchriften.)
Das Geſuch kann mit Einwilligung des zu legitimierenden
Kindes, und enn dieſes minderjährig iſt, nit Bewilli des
vormundſchaftlichen Gerichtes (Gerichtshof, Bezirksgericht), welches
vor der Bewilligung den Vormund vernehmen hat, eingebracht
werden. Die Partei hat alſo nach Verſchiedenheit der Fälle das
Anſuchen das Vormundſchaftsgericht oder unmittelbar den
Gerichtshof erſter Inſtanz (Landesgericht, Kreisgericht) zu ſtellen.
Von dieſem elangt es durch das Oberlandesgericht das V

uſtiz⸗
miniſterium. Die erfolgende landesfürſtliche Entſchließung iſt für
den mfang der für den Legitimierten entſtehenden E  &, ob
emſelben das Inteſtat⸗Erbrecht na ſeinen Erzeugern oder
auch die de Vaters zuzukommen aben,
maßgebend.

Das Kind gilt von dem Tage der gewährenden Aller⸗
höchſten Entſchließung als ehelich und hat das Gericht,

welches die Entſcheidung zur Verſtändigung der arteien gelangt,die Anmerkung der erfolgten Legitimation Im Uruch
eranlaſſen.

Mit dem legitimierten Kinde 53 auch deſſen heliche Nach
kommen  aft in die Familie des Legitimierenden ein, ohne
daraus Re  6 die anderen Familienglieder zu erwerhen.

Die bum der Eintragung de Legitimationsactes In das
Geburtsbuch wird ledigli von dem Inhalte der Mittheilung des
eri abhängig ſein

1854, G.⸗Bl Nr. 208, Paragraphe 263 bis 265
Geſetz über das gecichtliche erfahren außer Streitſachen vom Auguſt


